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Nach einem Berichte des Herrn Lardy, damaligen interimistischen Geschäftsträ
gers in Paris, vom 10. August 18825, erklärte sich der damalige Minister der auswärt. 
Angelegenheiten, Herr Decrais6, dahin, Frankreich sei, sobald der Bundesrat darum 
nachsuche, bereit, seine Botschaft in Konstantinopel zu beauftragen, über den Beitritt 
der Schweiz zu dem erwähnten Protokoll zu unterhandeln, und zwar allgemein und zu  
Gunsten aller Schweizer, unter welchen Schuz sie sich in der Türkei gestellt haben 
mögen.

Unterm 9. Juli ds.Js. endlich lud die Bundesversammlung den Bundesrat durch 
Postulat ein, die nötigen Schritte zu tun, dass den in der Türkei niedergelassenen 
Schweizerbürgern gestattet werde, daselbst Grundeigentum zu erwerben.7

Das politische Departement erachtet es für angezeigt, von jenem Anerbieten des 
Herrn Decrais6 Gebrauch zu machen und dem gestellten Antrage gemäss wird

beschlossen:
Die schweizer. Gesantschaft in Paris wird beauftragt, die Regierung der französ. 

Republik zu ersuchen, sie wolle gefälligst, wie sie es s. Z. anerboten habe8, ihre Bot
schaft in Konstantinopel beauftragen, den Beitritt der Schweiz zum Protokoll vom 
18. Juni 1867, betr. das Recht zum Erwerb von Grundstüken in der Türkei, und zwar 
allgemein und zu Gunsten aller Schweizer, und unter welchen Schuz sie sich in der 
Türkei gestellt haben mögen, zu vermitteln.9

5. E 13 (BJ/271.
6. Decrais war Direktor für politische Angelegenheiten
7. E 1001 (C) d 1 /83 , Nr. 751.
8. Vgl. Nr. 61, Anm. 6.
9. Zwar lehnt die türkische Regierung am 7. 7.1884  das französische Gesuch ab, jedoch duldete 
sie die Weisung der französischen Botschaft in Konstantinopel an die Konsulate: /.../d ie  unter 
französischem Schuze stehenden Schweizer in dieser Beziehung auf dem gleichen Fusse zu 
behandeln, wie die Angehörigen Frankreichs. / . . . / ( E 1004 1 /139 , Nr. 5748).

248
E 1004 1/135

Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 6. O ktober 1 8 8 3 1

4867. Heilsarmee

Justiz- und Polizeidepartement. Mündlich

Das Präsidium eröffnet, dass ihm folgende Aktenstüke übergeben worden seien: 
1. Vom englischen Gesanten eine Note vom 5. dies.2, in welcher die Befürchtung 

ausgesprochen werde, es könnten anlässlich der am nächsten Sonntag gegen die 
Anhänger der Heilsarmee in Aussicht genommenen Volksversammlung die in Neu-

1. Abwesend: Droz und Welti.
2. E 22/1828.
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enburg niedergelassenen britischen Angehörigen und deren Eigentum Gefahr lau
fen, und in welcher das Gesuch gestellt wird, der Bundesrat möchte zu deren Schuz 
die nötigen Vorsichtsmassregeln treffen (dabei wird bemerkt, dass die Mitglieder der 
Heilsarmee alle den Kanton Neuenburg verlassen haben).

2. Von einer Privaten-Abordnung aus dem Kanton Neuenburg die am Mittwoch 
den 3. Oktober in Neuenburg angeschlagene Proklamation, in welcher zu einer am 
7. Oktober in Neuenburg stattfindenden Volksversammlung eingeladen wird, um 
gegen das die Mitglieder der Heilsarmee freisprechende Urteil des Schwurgerichtes 
in Boudry zu demonstriren und die Ausweisung der Saludsten aus dem Kanton Neu
enburg zu verlangen.3

Bei der Übergabe dieser Proklamation sei ihm von dieser Abordnung die Befürch
tung ausgesprochen worden, dass an dieser Volksversammlung Unruhen ausbrechen 
und Gewalttätigkeiten begangen werden könnten.

Die auf Freitag den 5. dieses Monats angesezte Sizung des Bundesrates habe nicht 
stattfinden können, da der Rat nicht beschlussfähig gewesen sei (die Herren Welti 
und Schenk waren in Urlaub, Hr. Hertenstein war bei den Herbstmanövern und Hr. 
Droz wegen Familienverhältnissen abwesend). Da aber die Angelegenheit dringli
cher Natur und eine Verschiebung derselben nicht möglich gewesen, so seien die 
anwesenden Mitglieder des Rates dahin übereingekommen, das Justiz- und Polizei
departement zu ermächtigen, der Regierung des Kantons Neuenburg von der Note 
der englischen Gesantschaft Kenntnis zu geben und dieselbe einzuladen, für Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung die nötigen Massregeln zu treffen und der 
Gesantschaft zu erwidern, dass die Ausübung der Polizei Sache der Kantone sei, dass 
aber die Regierung des Kantons Neuenburg eingeladen worden sei, das Nötige vor
zukehren. Der Rat erklärt sich mit dieser Anordnung einverstanden.

3. Vgl. das Schreiben von Ruchonnet an das Justiz- und Polizeidepartem ent vom 4. 1 0 .1 8 8 3  (E  
22 /1 8 2 8 ) .
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Der Bundesrat
an die teilnehmenden Staaten an der Handelsvertragskonferenz in Tokio1

K opie
VN  Berne, 19 octobre 1883

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse est disposé à donner les mains, sur la 
demande instante du gouvernement du Japon2, à la prochaine mise en vigueur d’un 
nouveau tarif douanier, sur la base de l’entente qui s’est établie dans les conférences

1. Die N ote richtete sich an Frankreich, Grossbritannien, Deutschland, Österreich-Ungarn, Ita
lien und Belgien. Ebenfalls informiert wurden die schweizerischen Gesandtschaften in Paris, 
Berlin, Wien, Rom und Washington (E 1004 1 /135  Nr. 5099).
2. Vgl. das Schreiben von Claparède an den Bundesrat vom 1.10. 1883  (E 13 (B )/202) .
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